
38 Gesetzblatt Teil I Nr. 2 — Amgabetag: 12. Januar 1978

stoffen, Material und Energie sowie Unterbietung der 
festgelegten staatlichen Normative des Material ver- 
braudis auf der Grundlage der dem neuesten Stand 
von Wissenschaft und Technik sowie den Intensivie
rungsmaßnahmen entsprechenden Materialverbrauchs- 

„ normen;
— Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der 

vorhandenen Grundfonds sowie der Effektivität und 
Produktionswirksamkeit der Investitionen durch effek
tivere Auslastung der vorhandenen Anlagen und Aus
rüstungen, insbesondere der hochproduktiven und 
modernen Maschinen, und Verkürzung der Termine 
für die Inbetriebnahme von Kapazitäten bzw. Teil
kapazitäten auf der Grundlage des konzentrierten Ein
satzes der Bau- und Montagekapazitäten und der mate
riellen Ausrüstungen;

— weitere Erhöhung des Wirkungsgrades des gesell
schaftlichen Arbeitsvermögens durch wissenschaftlich- 
technische, technologische und organisatorische Lösun
gen zur Produktivitäts- und Effektivitätssteigerung, 
um vor allem durch verstärkte Rationalisierung Ar
beitskräfte für die Erhöhung der Schichtarbeit und 
für die Lösung volkswirtschaftlicher Schwerpunktauf
gaben zu gewinnen.

Auf dieser Grundlage sind die staatlichen Planauflagen 
für die Produktion volkswirtschaftlich wichtiger Roh
stoffe, Materialien, Zuliefererzeugnisse, Rationalisierungs
mittel und Konsumgüter für die Volkswirtschaft und für 
den Export entsprechend den übergebenen Orientierun
gen1 durch weitere Gegenplanvorschläge gezielt zu über
bieten.

2. Durch die Leiter der Betriebe, Kombinate und wirt
schaftsleitenden Organe, die Minister und Leiter der an
deren zentralen Staatsorgane sowie die Vorsitzenden der 
Räte der Bezirke ist die materiell-technische Sicherung 
der Verpflichtungen zur gezielten Überbietung der staat
lichen Planauflagen abzustimmen und ihre Bilanzierung 
im Rahmen der geplanten Fonds sowie mit zusätzlich er
schlossenen Reserven aus dem eigenen Bereich unter 
Nutzung aller vorhandenen materiellen Bestände bzw. 
im Rahmen der Kooperationsbeziehungen zu gewähr
leisten. Soweit in der Zusammenarbeit der Betriebe und 
Kombinate mit ihren Kooperationspartnern und den wirt
schaftsleitenden Organen über die materielle Sicherung 
der zusätzlichen Produktion keine Lösung herbeigeführt 
werden kann, sind von den wirtschaftsleitenden Organen 
der Produzenten in Abstimmung mit den bilanzierenden 
bzw. bilanzbeauftragten Organen Entscheidungen der zu
ständigen Minister bzw. Leiter anderer zentraler Staats
organe herbeizuführen.

3. Die von den Betrieben und Kombinaten vorgesehene zu
sätzliche Produktion zur Überbietung der staatlichen 
Planauflagen ist durch die wirtschaftsleitenden Organe 
mit den bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten Organen 
abzustimmen und bis zum 27. Februar 1978 den ihnen 
übergeordneten Organen und bilanzierenden bzw. bilanz
beauftragten Organen mit Entscheidungsvorschlägen über 
die Verwendung der zusätzlichen Produktion zu unter
breiten.
Die Vorschläge zum Aufkommen und zur Verwendung der 
Erzeugnisse der Staatsplanpositionen, der weiteren zentral 
zu bilanzierenden Erzeugnisse, der zentral zu bilanzie
renden Konsumgüter und der weiteren in den Orien
tierungen für die Überbietung der staatlichen Planauf
lagen enthaltenen Erzeugnisse1 sind von den Ministerien

1 Grundlage dafür sind die erzeugniskonkreten Orientierungen ln 
der Liste volkswirtschaftlich wichtiger Rohstoffe, Materialien und Zu
lieferungen sowie ausgewählter Rationalisierungsmittel, der Liste 
volkswirtschaftlich wichtiger Erzeugnisse zur materiellen Sicherung 
der Exportaufgaben sowie der Liste zentral bilanzierter Konsumgüter 
für die Bevölkerung, bei denen vorrangig eine Überbietung der staat
lichen Planauflagen 1978 im Gegenplan zu erreichen 1st. Die Orientie
rungen wurden den Ministerien mit den staatlichen Planauflagen 1978 
übergeben.

der Staatlichen Plankommission bis zum 6. März 1978 ge
mäß Anlage 1 Ziff. 1 zu übergeben. Die bilanzierenden 
bzw. bilanzbeauftragten Organe haben das zusätzliche 
Aufkommen aus den Verpflichtungen der Betriebe und 
Kombinate zur Überbietung der staatlichen Planauflagen 
und seine Verwendung in die Überarbeitung der Ma
terial-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzen im
I. Quartal 1978 gemäß Ziff. 6 einzubeziehen.
Das in den Gegenplänen zur Überbietung der staatlichen 
Planauflagen vorgesehene zusätzliche Aufkommen und die 
Vorschläge zu seiner Verwendung insgesamt und unter
gliedert nach Aufkommens- und Versorgungsbereichen 
sind durch die bilanzverantwortlichen Ministerien bis zum
6. März 1978 (gemäß dem Muster der Anlage 3) der Staat
lichen Plankommission zu übergeben und in die Über
arbeitung der Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüter
bilanzen einzubeziehen. Die Ministerien können zur sor
timentsgemäßen Untersetzung dieser Bilanz von den bilan
zierenden bzw. bilanzbeauftragten Organen weitere 
Bilanzinformationen anfordern.

4. Die Betriebe und Kombinate haben zur Sicherung der 
volkswirtschaftlichen Bilanzierung der von den Werk
tätigen im Prozeß der weiteren Arbeit mit den Gegen
plänen übernommenen Verpflichtungen zur Überbietung 
der staatlichen Planauflagen an die übergeordneten wirt
schaftsleitenden Organe Kennziffern über die Höhe der 
Verpflichtungen gemäß Anlage 1 zu übergeben.
Betriebe, die gemäß Anordnung vom 20. November 1974 
über die Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der 
DDR 1976 bis 1980 (Sonderdruck Nr. 775 а des Gesetz
blattes) in reduziertem Umfang planen, reichen nur 
solche Kennziffern aus den Vordrucken gemäß Anlage 1 

,ein, die dem vereinfachten Planungsverfahren ent
sprechen.
Die wirtschaftsleitenden Organe übergeben die Kenn
ziffern und Informationen gemäß Anlage 1 an das über
geordnete Ministerium, andere zentrale Staatsorgan 
bzw. den Rat des Bezirkes. Die Fachorgane der Räte der 
Bezirke übergeben außerdem die Kennziffern und Infor
mationen an die zuständigen Ministerien. Die Minister, 
Leiter der anderen zentralen Staatsorgane und Vorsitzen
den der Räte der Bezirke übergeben die Kennziffern und 
Informationen für ihren Verantwortungsbereich gemäß 
Anlage 1 an die Staatliche Plankommission, die Staatliche 
Zentralverwaltung für Statistik und die zuständigen 
Banken sowie die Information gemäß Anlage 1 Ziff. 2 an 
das Ministerium für Wissenschaft und Technik und die 
zusammengefaßten Kennziffern gemäß Anlage 1 Ziff. 4 
an das Ministerium der Finanzen.
Der Minister für Bauwesen reicht an die Staatliche Plan
kommission außerdem die Positionen zur Baubilanz je 
Bezirk gemäß Anlage 2 ein, bei denen auf Grund der zu
sätzlichen Bauproduktion aus den Gegenplänen der Be
triebe und Kombinate Erhöhungen eintreten.

5. Für die Übergabe der Kennziffern und Informationen aus 
den Gegenplänen und den Bilanzen gemäß den Anlagen 1 
und 2 gelten folgende Termine:

— von den Betrieben an die wirtschaftsleitenden Organe 
bzw. an die den Ministerien unterstellten Kombinate

bis 20. Februar 1978

— von den wirtschaftsleitenden Organen und den Mi
nisterien unterstellten Kombinaten an die Ministerien 
und die Staatliche Plankommission sowie von den 
Fachorganen der Räte der Bezirke an die zuständigen 
Ministerien

bis 27. Februar 1978

— von den Ministerien, anderen zentralen Staatsorganen 
und Räten der Bezirke an die Staatliche Plankommis-


